
Wahl zur BWahl zur Büürgerschaft und zu den Bezirksversammlungen am 24. Februar 2008rgerschaft und zu den Bezirksversammlungen am 24. Februar 2008

Einfach wEinfach wäählen. Mit dem neuenhlen. Mit dem neuen Wahlrecht.Wahlrecht.
Eine Information der CDU-Bürgerschaftsfraktion
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Das neue Wahlrecht

Das neue Wahlrecht scheint auf 
den ersten Blick 
kompliziert. 

Tatsächlich ist es ganz einfach. 
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Das neue Wahlrecht

Die Stimmabgabe
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Das neue Wahlrecht - Übersicht

Bei der Bürgerschaftswahl am 24.02.2008 
erhalten Sie zwei Stimmzettel :   

Einen Stimmzettel für ganz 
Hamburg.
Dabei können Sie eine Stimme für 
die Landesliste einer Partei 
abgeben. 

Einen Stimmzettel bzw. ein 
Stimmzettelheft für Ihren 
Wahlkreis.
Dabei können Sie fünf Stimmen 
für die Wahl von Abgeordneten 
aus Ihrem Wahlkreis abgeben 
(Wahlkreisliste). 



azi

Das neue Wahlrecht – Die Landesliste 

• Für die Landesliste haben Sie wie bisher eine Stimme. 
• Diese Stimme entscheidet, wie viele Sitze eine Partei in der 

Bürgerschaft erhält.  
• Diese Stimme entscheidet letztlich auch, wer Bürgermeister 

wird. 



Das neue Wahlrecht - Die Wahlkreise

• Die Stadt wird zur 
Bürgerschaftswahl 2008 in 
17 Wahlkreise eingeteilt.  

• Je nach Bevölkerungszahl 
werden in jedem Wahlkreis 
zwischen drei und fünf 
Abgeordnete gewählt.

• Die Wahlkreisstimmen 
entscheiden, welche 
Abgeordneten Ihren 
Wahlkreis in der  
Bürgerschaft vertreten.



Das neue Wahlrecht – Die Wahlkreisliste:  Beispiel 1 

Sie haben fünf Wahlkreisstimmen.  
Sie haben mehrere Möglichkeiten, 
Ihre Stimmen zu vergeben: 

Beispiel 1: Sie geben Ihre fünf 
Stimmen der Wahlkreisliste einer 
Partei.

Damit unterstützen Sie die von 
Ihrer Partei vorgeschlagene 
Reihenfolge der Wahlkreis- 
kandidaten. 



Das neue Wahlrecht – Die Wahlkreisliste:  Beispiel 2 

Beispiel 2: Sie geben eine oder 
mehrere Ihrer fünf Stimmen der 
Wahlkreisliste einer Partei und 
die verbleibenden Stimmen 
einzelnen Kandidaten.  

Damit unterstützen Sie Ihre 
Partei und bringen auch zum 
Ausdruck, dass Sie bestimmte 
Kandidaten bevorzugen.



Das neue Wahlrecht – Die Wahlkreisliste:  Beispiel 3 

Beispiel 3: Sie geben Ihre fünf 
Stimmen einem Kandidaten.  

Damit unterstützen Sie diesen 
Kandidaten und indirekt die 
Partei dieses Kandidaten.   



Das neue Wahlrecht – Die Wahlkreisliste:  Beispiel 4 

Beispiel 4: Sie geben Ihre fünf 
Stimmen verschiedenen Parteien 
und/oder Kandidaten 
verschiedener Parteien.  

Damit unterstützen Sie in dem 
Beispiel zwar mit zwei Stimmen 
die CDU, aber mit den drei 
weiteren Stimmen unterstützen 
Sie direkt oder indirekt andere 
Parteien im Wahlkreis.

Im Ergebnis haben Sie im 
Wahlkreis gegen die CDU 
gestimmt.  
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Das neue Wahlrecht 

Die Berechnung der Sitzverteilung



Das neue Wahlrecht – Die Berechnung der Sitzverteilung 

• Das Wahlrecht ist ein Verhältnis- 
wahlrecht, d. h. die Verteilung der 
121 Sitze in der Bürgerschaft erfolgt 
nach dem Verhältnis der Stimmen 
für die Landesliste.

• Parteien mit weniger als fünf 
Prozent der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten keine Sitze über 
die Landesliste.

• Die gewonnenen Wahlkreissitze 
einer Partei werden auf die 
insgesamt zu vergebenden Sitze 
angerechnet.

Sitze in der Bürgerschaft

7150

WahlkreisLandesliste



Das neue Wahlrecht – Die Berechnung der Sitzverteilung 

Wendet man das neue Wahlrecht auf das Wahlergebnis von 2004 an, hätte es 
folgende Sitzverteilung gegeben: 

Bürgerschaftswahl 2004

*Stimmenanteil unter 5 %, daher keine Sitze 

Die Verteilung der 121 Sitze insgesamt hätte sich also nicht geändert.  

Partei  CDU SPD GAL FDP Schill Sonstige 
abgegebene gültige 

Stimmen
389.170 251.441 101.227 23.373 25.763 33.154

Sitze insgesamt 63 41 17 0* 0* 0* 
davon Wahlkreissitze   

(71)
38 25 8

davon Sitze über 
Landesliste (50)

25 16 9



Das neue Wahlrecht – Die Sitzverteilung im Wahlkreis: Beispiel 1
Die Grundregeln für die Verteilung von Wahlkreissitzen lassen sich am 

besten mit Beispielen erklären :  

Beispiel 1: Im Wahlkreis X werden drei Abgeordnete gewählt. 

Die Verteilung der Sitze auf die Parteien richtet sich nach der Gesamtsumme 
der Stimmen für eine Partei und ihre Kandidaten. 

Wahlkreis X A-Partei B-Partei C-Partei
Stimmen Wahlkreisliste 27000 24000 13000
Stimmen Kandidat 1 6300 5300 3400
Stimmen Kandidat 2 5700 4900 4800
Stimmen Kandidat 3 7000 4500 2900
Stimmen Kandidat 4 2000 2300 2100
Stimmen Kandidat 5 4000 1800 1100
Summe 
Kandidatenstimmen

25000 18800 14300

Summe Stimmen 
insgesamt 

52000 42800 27300

Sitzbruchteile 1,277641278 1,051597052 0,67076167
Sitze 1 1 1

A-Partei, B-Partei und C-Partei erhalten also je einen Sitz. 



Das neue Wahlrecht – Die Sitzverteilung im Wahlkreis: Beispiel 1

Im nächsten Schritt wird errechnet, ob mehr Stimmen für die Wahlkreisliste 
einer Partei abgegeben wurden oder mehr Stimmen für die Kandidaten 
dieser Partei.  

Wenn mehr Stimmen für die Wahlkreisliste einer Partei als für die 
Kandidaten dieser Partei abgegeben wurden, fällt der erste Sitz an die 
Liste. 

Wenn mehr Kandidatenstimmen als Stimmen für die Wahlkreisliste einer 
Partei abgegeben wurden, fällt der erste Sitz an einen Kandidaten. 

Wahlkreis X A-Partei B-Partei C-Partei
Stimmen
Wahlkreisliste

27000 24000 13000

Summe    
Kandidatenstimmen

25000 18800 14300

Vergabe des ersten 
Sitzes über…

Liste Liste Kandidaten 



Das neue Wahlrecht – Die Sitzverteilung im Wahlkreis: Beispiel 1
Wer ist nun also gewählt? 

Steht einer Partei ein „Listensitz“ zu, so erhält ihn der Kandidat Nr. 1 auf der 
Liste dieser Partei.  

Steht einer Partei ein „Kandidatensitz“ zu, so erhält ihn der Kandidat mit der 
höchsten Zahl an Kandidatenstimmen dieser Partei.

Wahlkreis X A-Partei B-Partei C-Partei
Stimmen
Wahlkreisliste

27000 24000 13000

Stimmen Kandidat 1 –über Liste gewählt- 6300 –über Liste gewählt- 5300 3400
Stimmen Kandidat 2 5700 4900–als Person gewählt- 4800
Stimmen Kandidat 3 7000 4500 2900
Stimmen Kandidat 4 2000 2300 2100
Stimmen Kandidat 5 4000 1800 1100
Summe 
Kandidatenstimmen

25000 18800 14300

Summe Stimmen 
insgesamt

52000 42800 27300

Sitze 1 1 1



Das neue Wahlrecht – Die Sitzverteilung im Wahlkreis: Beispiel 2

Beispiel 2: Im Wahlkreis Y werden vier Abgeordnete gewählt.  

Die A-Partei erhält in diesem Beispiel zwei von vier Sitzen, B-Partei und C- 
Partei je einen.  

Wahlkreis Y A-Partei B-Partei C-Partei
Stimmen Wahlkreisliste 42000 24000 13000
Stimmen Kandidat 1 8700 5300 3400
Stimmen Kandidat 2 7300 4900 4800
Stimmen Kandidat 3 9200 4500 2900
Stimmen Kandidat 4 4600 2300 2100
Stimmen Kandidat 5 2800 1800 1100
Summe Kandidatenstimmen 32600 18800 14300
Summe Stimmen gesamt 74600 42800 27300
Sitzbruchteile 2,06219765 1,183137526 0,754664823
Sitze 2 1 1



Das neue Wahlrecht – Die Sitzverteilung im Wahlkreis: Beispiel 2

Die A-Partei erhält also zunächst einen „Listensitz“ und dann einen 
„Kandidatensitz“.  

Wahlkreis Y A-Partei
Stimmen Wahlkreisliste 42000

Sitzbruchteile Wahlkreisliste 1,126005362

Summe Kandidatenstimmen 32600

Sitzbruchteile Kandidaten 0,873994638

Erhält eine Partei mehrere Sitze in einem Wahlkreis, muss zunächst das 
Verhältnis zwischen den Stimmen für die Wahlkreisliste und den 
Stimmen für die Kandidaten dieser Liste berechnet werden.

Für die beiden Sitze der A-Partei wird daher folgende Berechnung 
vorgenommen:  



Das neue Wahlrecht – Die Sitzverteilung im Wahlkreis: Beispiel 2
Der erste Sitz für die A-Partei ist ein „Listensitz“ – gewählt ist also der erste 

Kandidat auf der Wahlkreisliste der Partei A. 

Der zweite Sitz ist ein „Kandidatensitz“ – gewählt ist also der Kandidat mit 
den meisten Kandidatenstimmen. 

Bei Partei B ist der (einzige) Sitz dieser Partei ein „Listensitz“, bei Partei C 
ist es ein „Kandidatensitz“. 

Wahlkreis Y A-Partei B-Partei C-Partei
Stimmen
Wahlkreisliste

42000 24000 13000

Stimmen Kandidat 1 –über Liste gewählt- 8700 –über Liste gewählt- 5300 3400
Stimmen Kandidat 2 7300 4900–als Person gewählt- 4800
Stimmen Kandidat 3 –als Person gewählt- 9200 4500 2900
Stimmen Kandidat 4 4600 2300 2100
Stimmen Kandidat 5 2800 1800 1100
Summe 
Kandidatenstimmen

32600 18800 14300

Sitze 2 1 1



Das neue Bezirksversammlungs-Wahlrecht

• Zusammen mit der Bürgerschaftswahl finden die Wahlen zu den sieben 
Hamburger Bezirksversammlungen statt.

• Auch für die Wahl zu den Bezirksversammlungen erhalten Sie zwei 
Stimmzettel: Bezirksliste und Wahlkreisliste.

• Bei dieser Wahl haben Sie dieselben Möglichkeiten wie bei der Wahl zur 
Bürgerschaft: eine Stimme für die Bezirksliste und fünf Stimmen für den 
Bezirksversammlungs-Wahlkreis. 

• Die Bezirksliste ist eine „gebundene“ Liste wie die Landesliste bei der 
Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft.

• Die Bezirkswahlkreise entsprechen den Bürgerschaftswahlkreisen.



Dies sind also die Grundregeln. Dies sind also die Grundregeln. 
Weitere Beispiele und Informationen, z. B. zu Weitere Beispiele und Informationen, z. B. zu ÜÜberhangberhang-- und und AusgleichsAusgleichs-- 
mandatenmandaten, zur Mehrheitssicherungsklausel, zur Vermeidung von , zur Mehrheitssicherungsklausel, zur Vermeidung von 
Pattsituationen, zum Ersatz ausscheidender Abgeordneter (Pattsituationen, zum Ersatz ausscheidender Abgeordneter („„NachrNachrüückencken““) ) 
und anderen Details und Sonderfund anderen Details und Sonderfäällen finden Sie im Internet unter llen finden Sie im Internet unter 
www.24www.24--februar.defebruar.de

Oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 

CDUCDU--BBüürgerschaftsfraktionrgerschaftsfraktion
GeschGeschääftsstelle Alte Postftsstelle Alte Post 

PoststraPoststraßße 11e 11 
20354 Hamburg 20354 Hamburg 
Telefon: 040Telefon: 040--4283142831--13741374 
Telefax: 040Telefax: 040--4283142831--25272527 

EE--Mail: Mail: info@cdu-hamburg.de

Das neue Wahlrecht  

www.24-februar.de
www.24-februar.de
www.24-februar.de
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